
 

Öffent l iche Bekanntmachung  

der Gemeinde Breuna 

Bauleitplanung der Gemeinde Breuna 
3. Änderung des Flächennutzungsplanes „Windenergie –  Wolfs loh“,  

Gemarkung Niederl ist ingen  

 

Bekanntmachung des Aufstel lungsbeschlusses gemäß § 2 Abs.  1 BauGB und 

der frühzeit igen Betei l igung der Öffent l ichkeit  gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  

Aufste l lungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 BauGB)  

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Breuna hat  in ihrer Sitzung am 

30.09.2025 die Einlei tung des Verfahrens zur 3. Änderung des Flächennutzungs-

planes „Windenergie –  Wolfs loh“ in der Gemarkung Niederl ist ingen gemäß § 2 

Abs. 1 BauGB beschlossen (Aufstel lungsbeschluss).  Das Bauleitplanverfahren 

wird als Regelverfahren nach den Vorschr i f ten der §§ 3 und 4 BauGB durchge-

führt.  Der Aufstel lungsbeschluss wird  hiermit  gemäß § 2 Abs.  1 Satz 2 BauGB 

ortsübl ich bekannt gemacht.  

Mit der Änderung des Flächennutzungsplanes beabsichtigt  die Gemeinde Breuna, 

die betroffenen Flächen als „Flächen für  den Wald“, überlagert mit der Darste l-

lung „Sonderbauf läche mit der Zweckbestimmung Erneuerbare Energien –  Wind-

energie“, darzustel len und damit  die p lanungsrecht l ichen Voraussetzungen für  

die Err ichtung und den Betr ieb von Windenergieanlagen vorzubereiten. Hierdurch 

sol l  der Ausbau erneuerbarer Energien unter Wahrung kommunale r und öffent l i-

cher Belange gefördert und ein Beitrag zur Energieversorgung geleistet werden.  

Der räumliche Geltungsbereich der Änderung l iegt in der Gemarkung Niederl is-

t ingen und ergibt s ich aus dem nachstehend abgedruckten Übersichtsplan und 

dem Lageplan zur Abgrenzung des Änderungsbereiches, die Bestandtei l  d ieser 

Bekanntmachung sind.  

  



Übersichtsplan zur Lage des räumlichen Geltungsbereiches, genordet,  ohne 

Maßstab: 

 

  



Lageplan zur Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereiches,  genordet,  ohne 

Maßstab: 

 

Frühzeit ige Betei l igung der Öffent l ichkeit  (§ 3 Abs. 1 BauGB)  

Der Vorentwurf der 3. Änderung des F lächennutzungsplanes „Windenergie –  

Wolfsloh“,  bestehend aus der Planzeichnung und der Begründung (mit Umwelt-

bericht),  kann in der Zeit  vom 29.06.2026 bis einschl ießl ich 31.07.2026 auf der 

Internetseite der Gemeinde Breuna unter  

www.breuna.de/ leben-und-wohnen/wohnen-oeffent l iche-einr ichtungen/bau-

plaetze-und-bebauungsplaene/bauleitp lanung/ eingesehen und heruntergeladen 

werden. 

Während der Dauer der Veröffent l ichungsfr ist kann sich jede Person über die 

al lgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentl ichen Auswirkungen der Planung 

unterr ichten und Stel lungnahmen abgeben. Stel lungnahmen können in elektroni-

scher Form an gemeinde@breuna.de vorgebracht werden. Bei  Bedarf können 

Stel lungnahmen auch schrif t l ich bei  der Gemeinde Breuna, Hauptamt, Volkmar-

ser Straße 3, 34479 Breuna, abgegeben oder nach vorher iger Terminabsprache 

per E-Mail  unter gemeinde@breuna.de oder unter der Rufnummer 05693 9898-

13 zur Niederschrif t  gebracht werden.  



Ergänzend zur Veröffent l ichung im Internet erfolgt während der Dauer der Veröf-

fent l ichungsfr ist d ie Auslegung der Planunterlagen in Papierform im Rathaus der 

Gemeinde Breuna, Volkmarser Straße 3, Hauptamt, 34479 Breuna, als eine er-

gänzende leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit.  Die Einsichtnahme ist zu 

den al lgemeinen Dienststunden (montags bis freitags von 08:00 Uhr b is 12:00 

Uhr, montags und dienstags von 14:00 Uhr bis 15:00 Uhr und donnerstags von 

14:00 Uhr b is 18:00 Uhr) mögl ich.  

Es wird darauf  hingewiesen, dass nicht fr istgerecht abgegebene Stel lungnahmen 

bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksicht igt  bleiben können.  

Hinweise: 

Die 3. Änderung des Flächennutzungsplanes wird mit Umweltpr üfung und Um-

weltbericht gemäß § 2 Abs. 4 BauGB aufgestel lt .  Nach § 3 des Umwelt -Rechts-

behelfsgesetzes (UmwRG) anerkannte Umwelt -  und Naturschutzvereinigungen 

werden als Tei l  der Öffent l ichkeit  betei l igt;  ihnen wird Gelegenheit gegeben, s ich 

innerhalb der vorgenannten Fr ist  im Rahmen ihres satzungsgemäßen Aufgaben-

bereichs zu der Planung zu äußern. Kinder und Jugendliche sind als Tei l  der Öf-

fent l ichkeit  ausdrückl ich angesprochen und eingeladen, sich mit ihren Ideen und 

Hinweisen einzubr ingen. Den Betei l igten wird nach Prüfung der vorgebrachten 

Stel lungnahmen das Ergebnis der Entscheidung mitgetei lt .  Es wird darauf hinge-

wiesen, dass die Vorbereitung und Durchführung von Verfahrensschr itten gemäß 

§ 4b Baugesetzbuch einem Dritten (Planungsbüro) übertragen worden ist.  

Der Inhalt  dieser Bekanntmachung und die Planunter lagen können über das zent-

rale Internetportal des Landes Hessen unter www.bauleitplanung.hessen.de ein-

gesehen werden.  

 

Breuna, den 16.06.2026 

Der Gemeindevorstand der Gemeinde Breuna  

gez. Jens Wiegand 

Bürgermeister  

 


